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565-51 SG 82 
 
 
 
Tierseuchenrecht; 
Geflügelpest (HPAI); 
Eingliederung der bisherigen Schutzzone in die Überwachungszone 
 
 
 
Das Landratsamt Ansbach hat am 14.01.2025 folgende 
 

 
Allgemeinverfügung 

 
erlassen: 
 

1. Mit Allgemeinverfügung des Landratsamtes Ansbach vom 27.12.2024, 
veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Ansbach vom 31.12.2024, wurde 
der Ausbruch der hochpathogenen Geflügelpest im Landkreis Ansbach 
amtlich festgestellt und eine Überwachungs- sowie eine Schutzzone gebildet. 
 

2. Die in Ziffer 2. der Allgemeinverfügung vom 27.12.2024 gebildete Schutzzone 
wird Bestandteil der Überwachungszone, die bisherige Schutzzone entfällt ab 
dem 19.01.2025, 00:00 Uhr. 
 

3. In der Überwachungszone sind weiterhin die in Ziffer 4. der 
Allgemeinverfügung vom 27.12.2024 für die Überwachungszone genannten 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen („Geltung für die Überwachungszone“) 
einzuhalten. 
 

4. Die sofortige Vollziehung der vorstehenden Ziffern 2. und 3. wird angeordnet, 
soweit nicht bereits kraft Gesetzes die aufschiebende Wirkung aufgehoben ist. 
 

5. Kosten für diese Allgemeinverfügung werden nicht erhoben. 
 

6. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
des Landratsamtes Ansbach als bekannt gegeben. 
 
 

 
Hinweise: 
 

1. Der Umfang der Überwachungszone ist aus dem der Allgemeinverfügung des 
Landratsamtes Ansbach vom 27.12.2024 beigefügten Kartenausschnitt 
„Überwachungszone“ ersichtlich. Beide Kreise des Kartenausschnittes bilden 
die nunmehrige Überwachungszone. 

 
2. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes ist nur 

der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 
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Diese Allgemeinverfügung wie auch die betreffende Allgemeinverfügung vom 

27.12.2024 samt jeweiliger Begründungen können im Landratsamt Ansbach, 

Crailsheimstraße 64, 91522 Ansbach, Zi.-Nr. 2.02, während der allgemeinen 

Dienstzeiten eingesehen werden. Der Inhalt beider Allgemeinverfügungen 

(samt Kartenausschnitten) ist zudem auf der Internetseite des Landratsamtes 

Ansbach (www.landkreis-ansbach.de) veröffentlicht. 

 

Ansbach, 14.01.2025 

Landratsamt Ansbach 

 

 

 

Dr. Jürgen Ludwig 

Landrat 

 

 

 

 

 


